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HOCHSCHOLER SCHAFT AN DER 
TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN GRAZ 

An den 

Nationalrat der Republik Österreich 

Parlament Dr.Karl Rennerring 3 
1 017 �� i e n 

KÖRPERSCHAFT ÖFFENTLICHEN RECHTS 

8010 Gral, Rechbauerstraße 12 
Telefon-Nr. (0 316) 74 0 13 

Bankverbindung: Creditanstalt­
Bankverein Gral Nr. 88·67384/00 

Unser Zeichen: SOZ. REF . /Be. ri . 
Gral, am 10. Dezember 1984 _ .  -

-. ���.�.��:.: . ... ��������� 
Da;um: 11. DEZ. 1984 

Betr.: Stellungnahme der Hochschülerschaft an der Tec nischen 
Universität Graz zum Entwurf einer Novelle zum HQc�-lt 1984 -12-12 
schultaxengesetz (GZ.68 157/1_15/84) ar el ._ • 

Anbei übermittelt die Hochschülerschaft an der TU Graz im Sinne der Entschließung 

des Nationalrates aus Anlaß des Geschäftsordnungsgesetzes 1961, BGB1.Nr.178/1961, 

25 Ausfertigungen der oa. Stellungnahme. 

Wir bitten Sie, die darin enthaltenen Anregungen und Kritiken bei der Novellierung 

zu berücksichtigen. 

Klaus Peter Masetti 
(Vorsitzender) 
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Wa e . -... g 
(Stellvertr.VO�itzender) 

90 % aller Studenten erhalten kein Stipendium! 
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HOCHSCHOLE R SC HAFT AN DER 
TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN GRAZ 

KÖRPERSCHAFT ÖFFENTLICHEN RECHTS 

8010 Graz. Rechbauerstraße 12 
Telefon-Nr. (0 316) 74 0 13 

• 

Bankverbmdung: WCreditanstalt-
Bankveretn Graz Nr. 88-67384/00 

Unser Zeichen: 
Graz, am 

Begutachtung der Hochschülerschaft an der TU Graz zum Entwurf 

einer Novelle zum Hochschultaxengesetz 

1. Allgemeiner Teil 

Entgegen der Stellungnahme des Zentral ausschusses der Österr.Hochschülerschaft 
häl t di e Hochschül erschaft an der Techni schen Uni vers ität Graz den Entwurf für 
ni cht vertretbar. Ganz im Gegenteil, der Inhalt di eses Entwurfes ist in fast 
a 11 en Punkten abzu 1 ehnen; sollte dieser Entwurf Gesetz werden, ist ei n weiterer 
Schritt der Verschärfung des Studi ums gemacht. Offensi chtl i ch soll über das Hoch­
schul taxengesetz e; n sozi a1 er Numerus Cl auses für Studi enri chtungen mit Prakti ka 
ei ngeführt werden. Di e Hochschül erschaft an der TU Graz verwei st schon zu di esem 
Zeitpunkt darauf, daß sie den zu erwartenden Wi derstand der Studi erenden .. wenn 
dieser Entwurf Gesetz werden sollte, bedingungslos unterstützen wird. 

Schärfstens verwehren möchten wir uns gegen die ungeheuerliche Unterstellung 
in Z. 4 der Erl äuterungen, wonach Student/i nn/en mutwi 11 i ge Beschädi gungen verur­
sachen. Di es ist ei n all zu bi 11 i ges Argument, um das Schadenersatzrecht ni cht 
mehr nach Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, sondern nach ABGB praktizieren zu können. 

2. Besonderer Teil 

ad § 1: 

Die Änderung nach § 1, Abs. 1, lit. a, ist abzulehnen. Wenn das BMfWuF ein Institut 
für Haushalts- und Ernährungswissenschaften einrichtet, muß es auch für alle, 
für die Ausbildung notwendigen anfallenden Kosten aufkommen. 

ad § 2: 

Die Änderung des § 2, Abs. 1, ist .. abzulehnen. Gerade jene ausländischen Kolleg/inn/ 
en, die ein Hochschulstudium in Osterreich beginnen, sind am stärksten finanziell 
belastet. Sei es die Wohnsituation, seien es die Kosten im Vorstudienlehrgang, 
�eien es Stempelmarken beim Umgang mit den Behörden, seien es nicht funktionierende 
Uberweisungen aus dem Heimatland, die finanzielle Notsituation für die Studierenden 
ist im allgemeinen zu Studienbeginn am schlimmsten. Außerdem ist noch zu bedenken, 
daß es für Ausländer/innen österreichische Stipendien praktisch erst nach Abschluß 
des ersten Studienabschnittes gibt. 
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ad § 9: 

Die im Entwurf vorgeschlagene Verschlechterung der Situation für Studierende 
mit Praktika ist abzuiehnen. Abgesehen von der mehr als fragwürdigen Argumentation, 
wi eso § 9 in den Er 1 äuterungen geändert werden soll, 1 äßt sich aus dem Entwurf 
kein Grund erkennen, wieso vom Dienstnehmerhaftpflichtgesetz zum ABGB in der 
Frage des Schadenersatz rechtes übergegangen werden soll. Es drängt sich geradezu 
der Verdacht auf, daß das BMfWuF nun auch in dieser Frage, die für die Ausbiidung 
nötigen Geldmittel nicht mehr bereitstellen wird. Sollte die vorgeschlagene Rege­
lung gesetzlich wirksam werden, wird dies dazu führen, daß Studierende Arbeiten 
an teurerer. Geräten nicht mehr selbst machen, sondern von Praktikumsbetreuern 

• 

durchführen 1 assen. Ei nersei ts verschlechtert di es di e Ausbi 1 doog der Studi erenden 
um vieles und andererseits werden die Praktikumsbetreuer stärker belastet. (Als 
Beispiel mögen Arbeiten an Spektrometern, Chromatographen, usw. dienen). 

ad § 1 0: 

Die im § 1 0, Abs. 2, vorgeschlagene Erhöhung des Studienbeitrages von S 1 .500.­
auf S 5.000.- pro Semester ist abzulehnen. Es ist doch sehr merkwürdig, wenn 
das BMfWuF bei einer Erhöhung der Studienbeiträge um mehr als 300 % der Inflations­
rate argumentiert. Diese beträgt nämlich in der Zeit von 1 972 bis 1 984 nicht 
über 300, sondern 1 1 2  �o. Sollte jedoch eine derartig weite Auslegung von "Infla­
tionsrate" im BMfWuF in Zukunft üblich sein, so werden sicherlich die Stipendien­
erhöhungen in der baldigst zu erwartenden Novelle zum Studienförderungsgesetz 
großzügig ausfallen. Es ist sehr zu begrüßen, daß das BMfWuF sich zur Internationa­
lität der Universitäten bzw. Hochschulen bekennt; fraglich ist es jedoch, ob 
eine Erhöhung der Studiengebühren ein geeigneter Beitrag zu eben dieser Internatio­
nalität ist. Daß die eingehobenen Taxen zur Vergabe von Stipendien für Studierende 
aus Entwicklungsländern kommen, ist begrüßenswert. Diese Mittel können jedoch 
nur ein kleiner Teil eines notwendigen Stipendienbudgets für ausländische Studie­
rende darstellen. 

ad § 1 1 : 

Die vorgeschlagenen Änderungen im § 1 1, Abs. 1 ,  nämlich 1 it.c und lit.e, sind 
zu begrüßen. 

Wie sich aus dem oben Gesagten zeigt, sind aus studentischer Sicht nur äußerst 
weni ge Punkte des Entwurfs zu ei ner Änderung des Hochsc�.ul taxengesetzes zu be­
grüßen. Wi r möchten nochmals darauf hi nwei sen, daß ei ne Anderung der § 1 ,  § 2, 
insbesondere § 9, § 1 0  und § 1 1  in der vorgeschlagenen Weise aus unserer Sicht 
indiskutabel sind, und zu heftigem studentischen Widerstand führen werden. 
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